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K U N D M A C H U N G 
 

 

Im Wasserbuch des Verwaltungsbezirkes WEIZ ist unter Postzahl 2806 ein Wasserbe-

nutzungsrecht für die Errichtung und den Betrieb einer Teichanlage auf dem Grundstück Nr. 

82/1 der KG Floing, mit Speisung derselben aus Drainagewässern mit einem Überlauf der 

Teichwässer in den Schmiedbach zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Sonderkulturen, 

befristet bis zum 18.03.2023, eingetragen. 

 

Nunmehr hat die Wasserbenutzungsberechtigte Zorn GmbH, 8212 Pischelsdorf, Gewerbepark 

Nr. 186, um die Wiederverleihung dieses Wasserbenutzungsrechtes angesucht. 

 

 

Darüber wird im Sinne der §§ 40 - 44 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge-

setzes (AVG) 1991, BGBl. Nr. 51, und der §§ 5 Absatz 2, 10 Absatz 2, 12a, 13, 21 Absatz 1 

und 3, 38 Absatz 1 und 3, 98, 105 und 107 des Wasserrechtsgesetzes (WRG) 1959, BGBl. 

Nr. 215, in der derzeit geltenden Fassung, zwecks Wiederverleihung des 

Wasserbenutzungsrechtes,  
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die örtliche Erhebung und mündliche Verhandlung für 
 

Donnerstag, den 06. Oktober 2022 um 09.00 Uhr, 

 

angeordnet. 
 

 

   Treffpunkt der Verhandlungsteilnehmer: 
 

Gemeindeamt FLOING 
 

 
 

Verhandlungsleiter ist:   HR Dr. Helmut GAUSTER   
 

wasserbautechnischer Amtssachverständiger ist:  Dipl.-Ing. Herwig SEIBERT 

 

 

Hinweise: 
 

Sie haben die Möglichkeit, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Sie können selbst kommen 

oder sich von einer bevollmächtigten Person vertreten lassen. 

 

Einwendungen müssten spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Wasser-

rechtsbehörde (Bezirkshauptmannschaft WEIZ, Umweltreferat) oder während der Verhandlung 

vorgebracht werden. Verspätete Einwendungen (Stellungnahmen) können nicht mehr 

berücksichtigt werden. 

 

Besondere Hinweise und Bestimmungen betreffend der „Corona-Krise“: 

 

Eine Einsichtnahme in die Einreichunterlagen ist in der Bezirkshauptmannschaft WEIZ 

nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung/Terminvereinbarung (Tel.Nr. 03172/600-

290) möglich. Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Schutzmaske, wenn Sie ins Amt kommen 

möchten. 

 

Auf Grund der Corona-Situation werden auch schriftlich vorgebrachte Einwendungen 

von anwesenden Parteien im Zuge des Ortsaugenscheines akzeptiert. 

 

Bei Teilnahme an der Verhandlung ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auf 

ausreichend Sicherheitsabstand ist zu achten. 

 

 

Die Wiederverleihung würde erteilt werden, wenn die Wasserrechtsbehörde auch nach dieser 

Verhandlung keine Bedenken hat.  
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Wenn Sie glauben, Parteistellung auf Grund eines Wasserbenutzungsrechtes zu haben, müssen 

Sie Ihre Eintragung im Wasserbuch nachweisen, oder glaubhaft machen, dass Sie einen 

derartigen Antrag an die Wasserbuchbehörde gestellt haben. 

 

Bei geringfügigen Grundinanspruchnahmen durch Leitungsführungen werden die 

erforderlichen Dienstbarkeiten eingeräumt, sofern nicht Einwendungen erhoben werden. 

 

In die eingereichten Projektsunterlagen kann bis zum Tag vor der Verhandlung bei der 

Bezirkshauptmannschaft WEIZ, II. Stock, Zimmer Nr. 223, Einsicht genommen werden. 

 

Wenn Sie etwas vorzubringen haben, werden Sie eingeladen, zur Verhandlung zu kommen. 

 

 

Der Bezirkshauptmann-Stellvertreter i.V. 

Mag. Johannes Derler 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

Ergeht an: 
 

1.) die Zorn GmbH, 8212 Pischelsdorf, Gewerbepark Nr. 186, mit Zustellnachweis (RSb), 

 

2.) die Gemeinde in 8183 FLOING, per E-Mail, 

 

 mit dem Ersuchen, eine Kundmachung an der Amtstafel anzuschlagen. Die mit dem 

Anschlag- und Abnahmevermerk versehene Kundmachung ist bei Verhandlungsbeginn 

dem Verhandlungsleiter zu übergeben. 

 

3.) das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, 

Ressourcen und Nachhaltigkeit, 8010 Graz, Wartingergasse Nr. 43, als Postadresse, für 

den Landeshauptmann der Steiermark, als wasserwirtschaftliches Planungsorgan, mit 

Zustellung (dual, behördl.),  
 

4.) die BAUBEZIRKSLEITUNG Oststeiermark, Referat Wasser, Umwelt und Baukultur, 

z.H. Herrn Dipl.-Ing. Herwig SEIBERT, 8230 Hartberg, Rochusplatz Nr. 2, zwecks 

Entsendung des wasserbautechnischen Amtssachverständigen und unter Anschluss des 

Wasserbuches (Postzahl 2806) mit dem Ersuchen, dieses bei der Verhandlung zu 

retournieren, zu GZ: ---, Papier und intern, 

 

5.) das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, 

Ressourcen und Nachhaltigkeit, 8010 Graz, Wartingergasse Nr. 43, als Postadresse, für 

den Landeshauptmann der Steiermark, als Verwalter des öffentlichen Wassergutes, 

per E-Mail. 
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